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 Veröffentlicht am 11.01.1989

Norm

ASGG §54

Rechtssatz

Der mit der Scha0ung des § 54 ASGG verfolgte Gesetzeszweck, durch die Testverfahren eine streitvermindernde

Wirkung auf die Ansprüche der betro0enen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erzielen, tri0t ganz besonders auch für

die Klärung von Streitfragen zu, die betriebliche Ruhegeldzahlungen an ehemalige Arbeitnehmer betre0en; es

entspricht daher der Absicht des Gesetzgebers, das besondere Feststellungsverfahren auch für solche Rechtsfragen

zuzulassen (9 Ob A 507/88 ua).
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